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Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe

EP:Wenner

noch in 2021 verfügbar

1 Alno Musterküchen-Abverkauf, U – 285 cm x 335 cm x 205 cm 
mit Anbautisch; Holzteile Listenpreis 11.105,– Euro (aus 2018) 

Abhol Barpreis 3333,– Euro 
(wegen Dekorwechsel der Arbeitsplatte)

1 Rempp Inselküche mit angebautem Tisch, 
Holzteile Listenpreis 9441,– Euro  Abhol Barpreis 1999,– Euro 
Lieferung und Montage gegen Berechnung.

Schreinerei und Bestattungen
Weiterstadt-Gräfenhausen, 
Wixhäuser Straße 3

Tel.: 06150-52688

ser ab, der hauseigentümer 
muss aber dem Verlegen der 
glasfaser bis an den Überga-
bepunkt im haus zustimmen. 
Bei Mehrfamilienhäusern ist 
nicht nötig, dass alle Mieter 
mitmachen, um einen glasfa-
seranschluss gelegt zu bekom-
men. Vieles, was in den unter-
lagen kompliziert erscheint, 
klärt sich in der Beratung 
und ist deutlich einfacher als 
gedacht. Bitte nutzen Sie die 
gelegenheit, wir haben noch 
bis zum 28.6.2021 Zeit um 
einen Schritt in die Zukunfts-
fähigkeit zu machen.

IMPFAKTIONSTAGE am 19. 
und 20.6.2021 im BÜRGER-
HAUS IN ERZHAUSEN: Was 
die Stadt Darmstadt kann, 
kann auch Erzhausen Dank 
einer großartigen initiative 
unseres apothekers Dr. no-
jan nejatian. Die impfungen 
werden durch Ärzte aus der 
hausarztpraxis Dr. Diestel/
Depenbrock/Dr. Loos sowie 
Dr. Farid Metghalchi durchge-
führt. Die Ärzte stehen auch 
zur Beratung zur Verfügung. 
unterstützt wird die aktion 
durch die altkerbborsch und 
das DrK sowie die gemeinde 
Erzhausen. Einen ganz großen 
Dank an alle, die diese akti-
on für all diejenigen möglich 
machen, die bisher auf keiner 

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
die Beratung zu den glasfaser-
leitungen am letzten Samstag 
vor der heegbach apotheke 
fand reges interesse. Fast 
durchgehend waren alle drei 
Mitglieder des Erzhäuser Fa-
milienunternehmens heiMe-
dia im gespräch. Sie haben die 
Erzhäuserinnen und Erzhäuser 
zu ihren individuellen Situa-
tionen beraten. Wer wollte, 
konnte auch gleich vor ort 
einen Vertrag abschließen.
aufgrund des hohen Zu-
spruchs wird heiMedia diese 
Beratungsaktion noch einmal 
anbieten, am Samstag den 
12.6.2021 von 10 bis 14 uhr vor 
dem Eingang des rEWE Mark-
tes in der Südlichen rings-
traße. Selbstverständlich ist 
heiMedia auch sonst während 
der üblichen geschäftszeiten 
für Fragen zur glasfaser für 
Sie verfügbar.
aus den gesprächen sind mir 
zwei wichtige aspekte in Erin-
nerung geblieben: Für haus-
eigentümer ist es durchaus 
wertsteigernd und attraktiv, 
beim Verkauf und bei der Ver-
mietung der immobilie einen 
glasfaseranschluss anbieten 
zu können. Bei vermieteten 
Wohnungen oder häusern 
schließt der Mieter den Ver-
trag mit der Deutsche glasfa-

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

besonderen impfl iste standen 
oder die Möglichkeit zur imp-
fung hatten!
am Samstag den 19.6. von 9 
bis 19 uhr und am Sonntag 
den 20.6. von 9 bis 21 uhr fi n-
den die impfungen im großen 
Saal des Bürgerhauses, roden-
seestr. 9 in Erzhausen mit dem 
impfstoff Janssen von John-
son & Johnson statt. Es stehen 
für die zwei tage über 1.000 
impfdosen zur Verfügung. Bei 
diesem impfstoff ist nur eine 
impfung erforderlich.
Sofern Sie über 18 Jahre alt 
sind, können Sie sich anmel-
den unter der E-Mail-adresse 
impfaktion@erzhausen.de. 
ihnen wird dann drei tage 
vor dem Wochenende ein 
halbstündiges Zeitfenster 
zugewiesen. Wir bitten Sie, 
dieses Zeitfenster einzuhalten 
und sich, falls Sie verhindert 
sind, unter der impfadresse 
abzumelden, um anderen 
den termin freizumachen. 
Bitte geben Sie in ihrer E-Mail 
unbedingt den vollständigen 
namen, Vornamen, die ad-
resse, E-Mail-adresse und te-
lefonnummer an und achten 
Sie bitte auf die richtigkeit 
der Kontaktdaten.
ich wünsche allen ein schönes 
Feiertagswochenende!

Ihre Claudia Lange

Nachtrag
Der Leserbrief „thema: 
Flugplatz Egelsbach“ vom 
27.05.2021 wurde von ronald 
r. Pelger, rheinstr. 8 in 64390 
Erzhausen verfasst. 

Erstes Turnier nach 7 Monaten
Coronapause

(js) Super Wetter und sin-
kende inzidenz lockten am 
Wochenende (29. + 30.05.) 
85 hundesportler mit ihren 
4Beinigen Freunden nach 
Erzhausen. nach 7 Monatiger 
„abstinenz“ richtete der hun-
deverein Erzhausen ein rally 
obedience turnier aus. Es 
mussten zwar noch coronabe-
dingungen eingehalten wer-
den, aber Dank der sinkenden 
inzidenz von 36 im Landkreis 
Da-Di waren sie nicht mehr 
so streng und die teilneh-
mer hatten fast das gefühl 
einer „normalen“ Prüfung. 
natürlich musste abstand 
und hygiene eingehalten 
werden und das Vereinsheim 
blieb geschlossen. nun aber 
zum sportlichen, am Samstag 
gingen die Klassen Beginner, 
Klasse 1 und Senioren an den 
Start. in der Beginner Klasse 
stellten sich 23 teams der 
Wertungsrichterin Barbara 
Schmidt. Siegerin dieser Klas-
se war Petra Schärpf mit Bon-
nie vom PSV Bergen Enkheim 
mit der höchstpunkzahl 100.

in Klasse 1 gingen 20 Mensch/
hund teams an den Start, 
gewinnen konnte hier Fran-
ziska Mahr mit Lia vom SgV 
Köppern. auch sie erreichen 
100 Punkte.
zum Schluss kamen die Seni-
oren, das sind hunde über 8 
Jahre. hier kämpften 6 teams 
um die Plätze. Siegerteam hier 
waren Elke Künzel und arnie 
vom cdh Waldacker.
am Sonntag starteten dann 
die Klassen 2 und 3. als Wer-
tungsrichterin für die beiden 
höchsten Klassen wurde uns 
Petra Lauer, obfrau für rally 
obedience in unserem Ver-
band, dem hSVrM und dem 
Deutschen hundesportver-
band, zugeteilt. Sie bewer-
tete alles teams nach langer 
Pause gerecht. hier nun die 
Ergebnisse: zuerst gingen die 
20 teams der Klasse 3 an den 
Start. aus Platz 3 schafften es 
Katharina trümner und Laurin 
vom SV og Bad hersfeld mit 
99 von maximal 100 Punkten, 
die beiden vorderen Plätze 
belegten jeweils teams des 

hundevereins Erzhausen Platz 
2 belegte andrea rotter mit 
copper und den Sieg in dieser 
Klasse holte sich Jutta Fischer 
mit gandalf. Beide teams 
errangen 100 Punkte, so dass 
hier die Zeit, die benötigt 
wurde um den Parcours zu 
meistern herangezogen wur-
de, knapp 15 Sekunden waren 
dann entscheidend.  
nach einer kurzen Pause 
folgten dann 16 Starter der 
Klasse 2. hier belegten die 
folgenden teams die ersten 
3 Plätze. Platz 3 errang Josi-
na Leder mit Benny vom PSV 
Bergen Enkheim den 2. Platz 
sicherte sich Judith Kadler mit 
chi vom hSV horlache und 
Sieger wurde Jonas Stübing 
mit Enja vom VSg niddertal.
Danken möchten wir hier 
nochmal den Beiden richtern 
Barbara Schmidt (Samstag) 
und Petra Lauer (Sonntag) 
sowie allen helfern des hV 
Erzhausen, sei es auf dem 
Platz oder im hintergrund.
Wir sind bereit für weitere 
Veranstaltungen.

Bild unterschrift: Die gewinner der Klasse 3 v.l. andrea rotter mit copper (Platz 2), Siegerin 
Jutta Fischer und ihr gandalf und Katharina trümner mit Laurin (Platz 3).
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Langener Straße 6 
64390 Erzhausen
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Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

Schon Mittwoch online unter 
WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE
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Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer

für Wochenenden und Feiertage
116 117

Klinikum Darmstadt, EG Frauenklinik
Darmstadt, Grafenstraße 9

Apothekendienst
So., 06. Juni: Apotheke am Riegerplatz, 

Heinheimer Str. 80, Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 75 933

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen: Brand- und Katastrophenschutz

Offenbach – Notdienst d. Westkreises Offenbach
Telefon 0 18 05 / 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation: Tel.-Nr. 0 61 50 / 18 99 18

Psychiatrischer Notdienst
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg,

Tel. 0 61 51 / 1 59 49 00, erreichbar Freitag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen

von 18 bis 23 Uhr.

SV Erzhausen
- Abt. REHA Herzsportgruppe -

Die Termine im Juni fallen aus.
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Auflösung des Rätsels

WWP09/1

frankfurter landstraße 74 | 64291 darmstadt
fon 06151-373110 | blumenbestellung@t-online.de

Wir sind wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da!

Das Anmeldeformular für die
Sommerferienbetreuung ist Online!

Ferienbetreuung in den Sommerferien 2021

Liebe Eltern,

die Anmeldung für die Sommerferienbetreuung 2021 ist ab sofort 
möglich. Die Betreuung findet in der ersten und zweiten Woche der 
Sommerferien in der Zeit vom 19. Juli bis 23. Juli 2021 (1. Woche) 
und 26. Juli bis 30. Juli 2021 (2. Woche) statt. Das Anmeldeformular 
finden Sie unter: https://kijufoe.erzhausen.de/doc-download/

Bitte geben Sie die Anmeldung bis zum 02. Juli 2021 an der Lessing-
schule z.H. von Frau Maike Huber oder direkt bei der Kinder- und Ju-
gendförderung, Hauptstraße 12 in 64390 Erzhausen oder per Mail 
unter Kijufoe@erzhausen.de ab!

Wir befinden uns zudem in der Planungsphase der diesjährigen Feri-
enspiele, die in der Zeit vom 16. August bis 20.08. sowie 23. August 
bis 27.08. (5. + 6. Ferienwoche) stattfinden werden. 

Alle Informationen sowie die Anmeldeunterlagen zu den Ferien-
spielen 2021 finden Sie in den kommenden Wochen auf unserer 
Homepage. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt Kinder- und Jugendförderung Erzhausen: 
Telefon: 06150-976729, E-Mail: kijufoe@erzhausen.de 
Homepage: http://kijufoe.erzhausen.de
Ansprechpartner: Khadija Hornig und Steffen Kazmierczak

Warnhinweis der Gemeindeverwaltung
Erzhausen:

„Falsche Telekommitarbeiter“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in einer Nachbarkommune 
wurde eine Hausbewohnerin von zwei unbekannten männlichen 
Personen aufgesucht, die sich als Mitarbeiter der Telekom ausge-
geben haben und den Internetanschluss überprüfen wollten. Im 
Ortsteil soll es angeblich zu Störungen gekommen sein. Die Haus-
bewohnerin verwehrte zum Glück den Zutritt ins Haus. Bei der Te-
lekom konnte in Erfahrung gebracht werden, dass derzeit keine 
Außendienstmitarbeiter mit einem solchem Auftrag unterwegs sei-
en. Die Personen seien ca. 180 cm groß, hatten helle Haare, waren 
dunkel gekleidet und hatten einen Schlüsselband von der Telekom 
um den Hals. Bitte lassen sie sich immer einen Dienstausweis und 
den Personalausweis zum Abgleich zeigen. Lassen sie keine Perso-
nen ins Haus, die sich vorher nicht angemeldet haben. Fragen sie bei 
ihrer Polizei nach, ob sich Organisationen für solche Außentätigkei-
ten angemeldet haben und ihre Mitarbeiter/innen losschicken. Bei 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an das 3. Polizeirevier Darmstadt-
Arheilgen, Tel.: 06151 9693810. Danke für Ihre Mithilfe.

Erzhausen
02.06.2021
gez. - Lange -
(Bürgermeisterin)

Die Kinder- und Jugendförderung
Erzhausen informiert!

im rahmen unserer Zusammenarbeit mit anderen KiJufoes des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg in der ag gemeinsam Wirken 
möchten wir Sie auf diesen artikel aufmerksam machen.

„Nichts weniger als jetzt die Welt retten“
Gemeinsam was bewegen –

#kijufoesfuerklimaschutz
Klimaschutz ist trotz Corona aktuell eines der zentralen Themen 
unserer Gesellschaft. Es ist ein breites und vielschichtiges Anliegen, 
welches generationenübergreifend alle Menschen in alltäglichen Si-
tuationen, aber auch bei langfristigen Themen und Planungen be-
gleitet. Klimaschutz ist dabei nicht nur utopisch und groß gedacht, 
sondern kann von allen auch schon mit kleinen Dingen betrieben 
bzw. unterstützt werden. So finden sich alle Menschen als Teil von 
etwas Großem wieder, auf das jede / jeder mit dem eigenen Han-
deln ein Stück weit „direkten Einfluss“ nehmen kann.

Klimaschutz ist auch ein Thema von Kindern und Jugendlichen. Kin-
der und Jugendliche wollen hier gehört werden, sich einbringen und 
auch Einfluss nehmen, weil es um nicht weniger als um ihre Zukunft 
geht. Die kommunalen Kinder- und Jugendförderungen aus dem 
Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie die Kinder- und Jugendförde-
rung des Landkreises Darmstadt-Dieburg bieten im außerschulischen 
Bildungsbereich zu den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten 
Aktionen für Kinder und Jugendliche aus der eigenen Kommune 
an. Im gemeinsamen, interkommunalen Austausch ist nun die Idee 
gereift, gemeinsame Themen zu bündeln und gemeinsam aktiv zu 
werden. So wird es erstmals in 2021 einen Aktionszeitraum geben, 
in dem jede beteiligte Kinder- und Jugendförderung Projekte und 
Angebote zum gemeinsamen Jahresmotto „Klimaschutz“ anbietet.

Der Aktionszeitraum, der am 17. Mai beginnt und bis zum Jahresen-
de reicht, ist breit gefasst und bietet viel Platz, um gemeinsam erste 
Schritte in ein nachhaltigeres Leben zu etablieren und Kindern und 
Jugendlichen hierbei „Gehör“ und Raum zu verschaffen.
Ziel der Kooperation ist es, sich interkommunal zu verbinden und 
gemeinsam zu wirken. Die Angebote in den Kommunen sind viel-
fältig und teils sehr unterschiedlich: So finden sich beispielsweise 
Müllsammelaktionen, das Anlegen einer Insektenwiese, Baum-
pflanzungen, Upcycling und nachhaltige Bastelprojekte, aber auch 
Beiträge zum theoretischen Austausch, im bunten und vielfältigen 
Programm wieder.

Das gemeinschaftliche Aktionsbündnis mit seinem nun jährlich 
wechselnden „Motto“, das immer ein gesamtgesellschaftliches 
Thema sein wird, soll ein vielfältiges Angebot im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg erzeugen bzw. bieten, das die Bausteine Kreativität, 
Partizipation und Kinder- und Jugendbildung in möglichst niedrig-
schwelligen Aktionen und Projekten vereint. In diesem ersten Jahr 
des Zusammenschlusses gehen neun Kommunen gemeinsam an 
den Start und setzen sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein. 
Einzusehen sind alle Aktionen in einem gemeinsamen Flyer und den 
Social-Media-Auftritten der Bündnispartner.

Die kommunalen Kinder- und Jugendförderungen werben in ihren 
Kommunen auch noch einmal separat für ihr Programm vor Ort.
Der „Blick über den Tellerrand“ lohnt immer und gemeinsam stellt 
man mehr auf die Beine. Deshalb: „Nichts weniger als jetzt die Welt 
retten“ und sich in 2021 gemeinsam für den Klimaschutz einsetzen!

Teilnehmende Kinder- und Jugendförderungen im Jahr 2021:
Babenhausen, Bickenbach, Dieburg, Erzhausen, Mühltal, Münster, 
Reinheim und Roßdorf sowie das Jugendbildungswerk des Landkrei-
ses Darmstadt-Dieburg

Hinweis und Bitte an alle Hundehalter/innen:
Die Brut- und Setzzeit hat begonnen, und wir möchten Sie an die 
Satzung über den Leinenzwang für Hunde während der Brut- und 
Setzzeit (01. März bis zum 30. Juni eines jeden Jahres) erinnern. Es 
wird an das Verantwortungsbewusstsein aller Hundehalter*Innen 
appelliert, sich im Sinne des Tierschutzes an die Satzung zu halten. 
Verstöße gegen die Satzung können mit einem Bußgeld geahndet 
werden.

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Die Gemeinde Egelsbach, verkehrsgünstig im Rhein-Main-Gebiet 
gelegen, sucht zur Verstärkung des gemeinsamen Ordnungs- und 

Verwaltungsbehördenbezirks Egelsbach – Erzhausen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Ordnungspolizeibeamt*in (m/w/d)
in Vollzeit gem. TVöD (derzeit 39 Wochenarbeitsstunden). Die Stelle 
ist unbefristet. Je nach Qualifikation erfolgt die Vergütung nach Ent-
geltgruppe 8 TVöD. Bewerbungsschluss ist der 04. Juni 2021. Den 
vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Egelsbach unter www.egelsbach.de

Stellplatzsatzung der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessi-
schen Bauordnung (HBO) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 29. Juni 2020 folgende Satzung 
beschlossen.

§ 1 
Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Erzhausen.

§ 2
Herstellungspflicht

(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Garagen, Carports oder Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder 
in ausreichender Anzahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffen-
heit hergestellt werden (notwendige Garagen, Carports, Stellplätze 
und Abstellplätze für Fahrräder) (siehe Anlage zur Stellplatzsatzung). 
Diese müssen spätestens im Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. 
Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen fertiggestellt 
sein. Die Möglichkeit, nach § 52 Abs. 4 HBO, die Kfz-Stellplätz bis 
zu 1/4 in Fahrradstellplätze umzuwandeln besteht nicht. Die Her-
stellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO bleibt 
unberührt.
(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder 
sonstigen Anlagen dürfen nur erfolgen, wenn der hierdurch ausge-
löste Mehrbedarf an Garagen, Carports oder Stellplätzen und Ab-
stellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige Garagen, 
Stellplätze, Carports und Abstellplätze für Fahrräder).
(3) Auf die Herstellung von notwendigen Garagen, Carports, Stell-
plätzen und Abstellplätze für Fahrräder kann gemäß § 52 Abs. 2 
Nr. 4 a und b HBO auf Antrag verzichtet werden. Über den Antrag 
entscheidet der Gemeindevorstand. Im Falle des Verzichts auf die 
Herstellung von Stellplätzen ist eine Ablösung nicht zu zahlen.
(4) Bei baulichen und sonstigen Anlagen, die einem allgemeinen 
Besucherverkehr dienen, muss mindestens 1 Stellplatz für Schwer-
behinderte (Rollstuhlfahrer/innen) vorhanden sein.

§ 3
Größe

(1) Garagen, Carports, Stellplätze und Fahrradabstellplätze müssen 
so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Im 
Übrigen gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
und Stellplätzen (Garagenverordnung - GaVo).

(2) Für Fahrradabstellplätze werden, soweit nicht im Einzelfall ein 
geringerer Flächenbedarf nachgewiesen ist, 1,2 m² je Fahrrad als 
Mindestgröße bestimmt.

§ 4
Zahl

(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Garagen, Carports, Stell-
plätze und Abstellplätze für Fahrräder bemisst sich nach der dieser 
Satzung beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser 
Satzung ist.
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der 
Anlage nicht aufgeführt ist, richtet sich die Zahl der Garagen, Car-
ports, Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder nach dem voraus-
sichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für 
vergleichbare Nutzungen festgesetzte Zahlen als Richtwerte heran-
zuziehen.
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die 
Zahl der erforderlichen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen 
Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert 
sein.
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis 
zum tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der Einzelermittlung 
ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder erniedrigt 
werden.
(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Gemein-
de Erzhausen erforderlich.
(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten 
Dezimalstelle ab fünf auf einen vollen Stellplatz aufzurunden.
(7) Ab einer Zahl von regulär 10 Fahrradstellplätzen sind mindestens. 
10% der Abstellplätze für Lastenräder und Fahrräder mit Anhänger 
zu errichten. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz 
aufzurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.

§ 5
Beschaffenheit

(1) Stellplätze, Carports oder Garagen und Abstellplätze für Fahrrä-
der sowie deren Zu- und Abfahrten dürfen nur auf Flächen herge-
stellt werden, die weder als Rettungswege noch als Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr erforderlich sind.
(2) Stellplätze, Carports oder Garagen und Abstellplätze für Fahr-
räder müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert 
erreichbar sein. Bei Ein- und Zweifamilienhäu-sern kann hiervon ab-
gewichen werden.
(3) Stellplätze sind mit Pflaster- oder Verbundsteinen oder ähnli-
chem wasserdurchlässigem Belag auf einem der Verkehrsbelastung 
entsprechenden Unterbau herzustellen.
(4) Stellplätze für Schwerbehinderte gemäß § 2 Abs. 4 müssen stu-
fenlos auf möglichst kurzem Weg erreichbar sein. Auf sie ist mittels 
des internationalen Bildzeichens nach DIN 18024 Teil 2 Abschn. 6 
Bild 3 besonders hinzuweisen.
(5) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträu-
chern zu umpflanzen. Für je 5 Stellplätze ist ein standortgeeigneter 
Baum (Stammumfang mindestens 10 cm, gemessen in 1 m Höhe) in 
einer unbefestigten Baumscheibe von ca. 5 m² zu pflanzen und dau-
ernd zu unterhalten. Zur Sicherung der Baumscheiben sind geeigne-
te Schutzvorrichtungen wie z.B. Abdeckgitter vorzusehen. Stellplät-
ze mit mehr als 1.000 m² Flächenbefestigung sind zusätzlich durch 
eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen 
zu unterteilen. Böschungen zwischen Stellplatzflächen sind flächen-
deckend zu bepflanzen.
(6) Zur Beschaffenheit von Garagen sind die Vorgaben der jeweils 
gültigen Hessischen Bauordnung und Garagenordnung zu be-
achten. Bei Vorhaben ab einem regulären Stellplatzbedarf von 10 
Einstellplätzen sollen mindestens. 10% der Einstellplätze mit einer 
Stromzuleitung für die Ladung von Elektro-Fahrzeugen versehen 
werden. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz auf-
zurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.
(7) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus erkennbar und zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich 
sein; sie sind besonders zu kennzeichnen und dürfen nicht anderen 
als Besuchern überlassen werden.

§ 6
Standort

Garagen, Carports, Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sind 
auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 
Ist die Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht 
möglich, so dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in zu-
mutbarer Entfernung vom Baugrundstück (bis zu 300 m) hergestellt 
werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck öffentlich-recht-
lich gesichert ist.

§ 7
Ablösung

(1) Die Herstellungspflicht für PKW-Stellplätze kann auf Antrag 
durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst werden, wenn die Her-
stellung der Garage, des Carports oder des Stellplatzes aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablösungs-
anspruch besteht nicht.
(2) Über den Antrag entscheidet der Gemeindevorstand der Ge-
meinde Erzhausen.
(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages für einen PKW-Stell-
platz beträgt 15.000,-- Euro, die Höhe des zu zahlenden Geldbetra-
ges für einen Fahrradabstellplatz beträgt 7.500.-- Euro.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, 
wer entgegen
- § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, errichtet, ohne Garagen, Carports 
oder Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit herge-stellt zu 
haben
- § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen 
oder sonstigen Anlagen vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten 
Mehrbedarf an geeigneten Garagen, Carports oder Stellplätzen und 
Abstellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie 
in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000,-
- Euro geahndet werden.
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) findet in seiner 
jeweils gültigen Fassung Anwendung.
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
OwiG ist der Gemeindevorstand.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebau-
ungsplänen bleiben unberührt.

Erzhausen, 02. 06. 2021
Der Gemeindevorstand
Gez. Lange 
(Bürgermeisterin)

Stellplatzsatzung der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessi-
schen Bauordnung (HBO) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 29. Juni 2020 folgende Satzung 
beschlossen.

§ 1 
Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Erzhausen.

§ 2
Herstellungspflicht

(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Garagen, Carports oder Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder 
in ausreichender Anzahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffen-
heit hergestellt werden (notwendige Garagen, Carports, Stellplätze 
und Abstellplätze für Fahrräder) (siehe Anlage zur Stellplatzsatzung). 
Diese müssen spätestens im Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. 
Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen fertiggestellt 
sein. Die Möglichkeit, nach § 52 Abs. 4 HBO, die Kfz-Stellplätz bis 
zu 1/4 in Fahrradstellplätze umzuwandeln besteht nicht. Die Her-
stellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO bleibt 
unberührt.
(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder 
sonstigen Anlagen dürfen nur erfolgen, wenn der hierdurch ausge-
löste Mehrbedarf an Garagen, Carports oder Stellplätzen und Ab-
stellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige Garagen, 
Stellplätze, Carports und Abstellplätze für Fahrräder).
(3) Auf die Herstellung von notwendigen Garagen, Carports, Stell-
plätzen und Abstellplätze für Fahrräder kann gemäß § 52 Abs. 2 
Nr. 4 a und b HBO auf Antrag verzichtet werden. Über den Antrag 
entscheidet der Gemeindevorstand. Im Falle des Verzichts auf die 
Herstellung von Stellplätzen ist eine Ablösung nicht zu zahlen.
(4) Bei baulichen und sonstigen Anlagen, die einem allgemeinen 
Besucherverkehr dienen, muss mindestens 1 Stellplatz für Schwer-
behinderte (Rollstuhlfahrer/innen) vorhanden sein.

§ 3
Größe

(1) Garagen, Carports, Stellplätze und Fahrradabstellplätze müssen 
so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Im 
Übrigen gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
und Stellplätzen (Garagenverordnung - GaVo).

(2) Für Fahrradabstellplätze werden, soweit nicht im Einzelfall ein 
geringerer Flächenbedarf nachgewiesen ist, 1,2 m² je Fahrrad als 
Mindestgröße bestimmt.

§ 4
Zahl

(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Garagen, Carports, Stell-
plätze und Abstellplätze für Fahrräder bemisst sich nach der dieser 
Satzung beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser 
Satzung ist.
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der 
Anlage nicht aufgeführt ist, richtet sich die Zahl der Garagen, Car-
ports, Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder nach dem voraus-
sichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für 
vergleichbare Nutzungen festgesetzte Zahlen als Richtwerte heran-
zuziehen.
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die 
Zahl der erforderlichen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen 
Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert 
sein.
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis 
zum tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der Einzelermittlung 
ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder erniedrigt 
werden.
(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Gemein-
de Erzhausen erforderlich.
(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten 
Dezimalstelle ab fünf auf einen vollen Stellplatz aufzurunden.
(7) Ab einer Zahl von regulär 10 Fahrradstellplätzen sind mindestens. 
10% der Abstellplätze für Lastenräder und Fahrräder mit Anhänger 
zu errichten. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz 
aufzurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.

§ 5
Beschaffenheit

(1) Stellplätze, Carports oder Garagen und Abstellplätze für Fahrrä-
der sowie deren Zu- und Abfahrten dürfen nur auf Flächen herge-
stellt werden, die weder als Rettungswege noch als Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr erforderlich sind.
(2) Stellplätze, Carports oder Garagen und Abstellplätze für Fahr-
räder müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert 
erreichbar sein. Bei Ein- und Zweifamilienhäu-sern kann hiervon ab-
gewichen werden.
(3) Stellplätze sind mit Pflaster- oder Verbundsteinen oder ähnli-
chem wasserdurchlässigem Belag auf einem der Verkehrsbelastung 
entsprechenden Unterbau herzustellen.
(4) Stellplätze für Schwerbehinderte gemäß § 2 Abs. 4 müssen stu-
fenlos auf möglichst kurzem Weg erreichbar sein. Auf sie ist mittels 
des internationalen Bildzeichens nach DIN 18024 Teil 2 Abschn. 6 
Bild 3 besonders hinzuweisen.
(5) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträu-
chern zu umpflanzen. Für je 5 Stellplätze ist ein standortgeeigneter 
Baum (Stammumfang mindestens 10 cm, gemessen in 1 m Höhe) in 
einer unbefestigten Baumscheibe von ca. 5 m² zu pflanzen und dau-
ernd zu unterhalten. Zur Sicherung der Baumscheiben sind geeigne-
te Schutzvorrichtungen wie z.B. Abdeckgitter vorzusehen. Stellplät-
ze mit mehr als 1.000 m² Flächenbefestigung sind zusätzlich durch 
eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen 
zu unterteilen. Böschungen zwischen Stellplatzflächen sind flächen-
deckend zu bepflanzen.
(6) Zur Beschaffenheit von Garagen sind die Vorgaben der jeweils 
gültigen Hessischen Bauordnung und Garagenordnung zu be-
achten. Bei Vorhaben ab einem regulären Stellplatzbedarf von 10 
Einstellplätzen sollen mindestens. 10% der Einstellplätze mit einer 
Stromzuleitung für die Ladung von Elektro-Fahrzeugen versehen 
werden. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz auf-
zurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.
(7) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus erkennbar und zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich 
sein; sie sind besonders zu kennzeichnen und dürfen nicht anderen 
als Besuchern überlassen werden.

§ 6
Standort

Garagen, Carports, Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sind 
auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 
Ist die Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht 
möglich, so dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in zu-
mutbarer Entfernung vom Baugrundstück (bis zu 300 m) hergestellt 
werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck öffentlich-recht-
lich gesichert ist.

§ 7
Ablösung

(1) Die Herstellungspflicht für PKW-Stellplätze kann auf Antrag 
durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst werden, wenn die Her-
stellung der Garage, des Carports oder des Stellplatzes aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablösungs-
anspruch besteht nicht.
(2) Über den Antrag entscheidet der Gemeindevorstand der Ge-
meinde Erzhausen.
(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages für einen PKW-Stell-
platz beträgt 15.000,-- Euro, die Höhe des zu zahlenden Geldbetra-
ges für einen Fahrradabstellplatz beträgt 7.500.-- Euro.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, 
wer entgegen
- § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, errichtet, ohne Garagen, Carports 
oder Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit herge-stellt zu 
haben
- § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen 
oder sonstigen Anlagen vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten 
Mehrbedarf an geeigneten Garagen, Carports oder Stellplätzen und 
Abstellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie 
in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000,-
- Euro geahndet werden.
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) findet in seiner 
jeweils gültigen Fassung Anwendung.
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
OwiG ist der Gemeindevorstand.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebau-
ungsplänen bleiben unberührt.

Erzhausen, 02. 06. 2021
Der Gemeindevorstand
Gez. Lange 
(Bürgermeisterin)
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Gemeindeverwaltung 
Erzhausen

rodenseestraße 3,
64390 Erzhausen

Postfach 28,
64386 Erzhausen

telefon: 0 61 50 - 97 67-0
telefax: 0 61 50 - 97 67-47

E-Mail:
hauptverwaltung@

erzhausen.de

Rathaus geschlossen
aktuell ist unser rathaus 
für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Das rathaus 

ist besetzt, aber mit dieser 
Maßnahme wollen wir 

unsere Bediensteten und
die Besucher schützen und 

die arbeitsfähigkeit der 
Verwaltung sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich mit 

ihrem anliegen schriftlich,
per E-Mail an:

hauptverwaltung@
erzhausen.de oder
telefonisch unter

06150-9767-0 /-10 an uns.
 

Für dringende anliegen, 
die ihr persönliches

Erscheinen erfordern, 
erhalten Sie einen termin.

Stellplatzsatzung der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessi-
schen Bauordnung (HBO) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 29. Juni 2020 folgende Satzung 
beschlossen.

§ 1 
Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Erzhausen.

§ 2
Herstellungspflicht

(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Garagen, Carports oder Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder 
in ausreichender Anzahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffen-
heit hergestellt werden (notwendige Garagen, Carports, Stellplätze 
und Abstellplätze für Fahrräder) (siehe Anlage zur Stellplatzsatzung). 
Diese müssen spätestens im Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. 
Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen fertiggestellt 
sein. Die Möglichkeit, nach § 52 Abs. 4 HBO, die Kfz-Stellplätz bis 
zu 1/4 in Fahrradstellplätze umzuwandeln besteht nicht. Die Her-
stellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO bleibt 
unberührt.
(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder 
sonstigen Anlagen dürfen nur erfolgen, wenn der hierdurch ausge-
löste Mehrbedarf an Garagen, Carports oder Stellplätzen und Ab-
stellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige Garagen, 
Stellplätze, Carports und Abstellplätze für Fahrräder).
(3) Auf die Herstellung von notwendigen Garagen, Carports, Stell-
plätzen und Abstellplätze für Fahrräder kann gemäß § 52 Abs. 2 
Nr. 4 a und b HBO auf Antrag verzichtet werden. Über den Antrag 
entscheidet der Gemeindevorstand. Im Falle des Verzichts auf die 
Herstellung von Stellplätzen ist eine Ablösung nicht zu zahlen.
(4) Bei baulichen und sonstigen Anlagen, die einem allgemeinen 
Besucherverkehr dienen, muss mindestens 1 Stellplatz für Schwer-
behinderte (Rollstuhlfahrer/innen) vorhanden sein.

§ 3
Größe

(1) Garagen, Carports, Stellplätze und Fahrradabstellplätze müssen 
so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Im 
Übrigen gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
und Stellplätzen (Garagenverordnung - GaVo).

(2) Für Fahrradabstellplätze werden, soweit nicht im Einzelfall ein 
geringerer Flächenbedarf nachgewiesen ist, 1,2 m² je Fahrrad als 
Mindestgröße bestimmt.

§ 4
Zahl

(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Garagen, Carports, Stell-
plätze und Abstellplätze für Fahrräder bemisst sich nach der dieser 
Satzung beigefügten Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser 
Satzung ist.
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der 
Anlage nicht aufgeführt ist, richtet sich die Zahl der Garagen, Car-
ports, Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder nach dem voraus-
sichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für 
vergleichbare Nutzungen festgesetzte Zahlen als Richtwerte heran-
zuziehen.
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die 
Zahl der erforderlichen Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen 
Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf Dauer gesichert 
sein.
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis 
zum tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der Einzelermittlung 
ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder erniedrigt 
werden.
(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Gemein-
de Erzhausen erforderlich.
(6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten 
Dezimalstelle ab fünf auf einen vollen Stellplatz aufzurunden.
(7) Ab einer Zahl von regulär 10 Fahrradstellplätzen sind mindestens. 
10% der Abstellplätze für Lastenräder und Fahrräder mit Anhänger 
zu errichten. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz 
aufzurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.

§ 5
Beschaffenheit

(1) Stellplätze, Carports oder Garagen und Abstellplätze für Fahrrä-
der sowie deren Zu- und Abfahrten dürfen nur auf Flächen herge-
stellt werden, die weder als Rettungswege noch als Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr erforderlich sind.
(2) Stellplätze, Carports oder Garagen und Abstellplätze für Fahr-
räder müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert 
erreichbar sein. Bei Ein- und Zweifamilienhäu-sern kann hiervon ab-
gewichen werden.
(3) Stellplätze sind mit Pflaster- oder Verbundsteinen oder ähnli-
chem wasserdurchlässigem Belag auf einem der Verkehrsbelastung 
entsprechenden Unterbau herzustellen.
(4) Stellplätze für Schwerbehinderte gemäß § 2 Abs. 4 müssen stu-
fenlos auf möglichst kurzem Weg erreichbar sein. Auf sie ist mittels 
des internationalen Bildzeichens nach DIN 18024 Teil 2 Abschn. 6 
Bild 3 besonders hinzuweisen.
(5) Stellplätze sind ausreichend mit geeigneten Bäumen und Sträu-
chern zu umpflanzen. Für je 5 Stellplätze ist ein standortgeeigneter 
Baum (Stammumfang mindestens 10 cm, gemessen in 1 m Höhe) in 
einer unbefestigten Baumscheibe von ca. 5 m² zu pflanzen und dau-
ernd zu unterhalten. Zur Sicherung der Baumscheiben sind geeigne-
te Schutzvorrichtungen wie z.B. Abdeckgitter vorzusehen. Stellplät-
ze mit mehr als 1.000 m² Flächenbefestigung sind zusätzlich durch 
eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen 
zu unterteilen. Böschungen zwischen Stellplatzflächen sind flächen-
deckend zu bepflanzen.
(6) Zur Beschaffenheit von Garagen sind die Vorgaben der jeweils 
gültigen Hessischen Bauordnung und Garagenordnung zu be-
achten. Bei Vorhaben ab einem regulären Stellplatzbedarf von 10 
Einstellplätzen sollen mindestens. 10% der Einstellplätze mit einer 
Stromzuleitung für die Ladung von Elektro-Fahrzeugen versehen 
werden. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz auf-
zurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.
(7) Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus erkennbar und zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich 
sein; sie sind besonders zu kennzeichnen und dürfen nicht anderen 
als Besuchern überlassen werden.

§ 6
Standort

Garagen, Carports, Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder sind 
auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 
Ist die Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht 
möglich, so dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in zu-
mutbarer Entfernung vom Baugrundstück (bis zu 300 m) hergestellt 
werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck öffentlich-recht-
lich gesichert ist.

§ 7
Ablösung

(1) Die Herstellungspflicht für PKW-Stellplätze kann auf Antrag 
durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst werden, wenn die Her-
stellung der Garage, des Carports oder des Stellplatzes aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablösungs-
anspruch besteht nicht.
(2) Über den Antrag entscheidet der Gemeindevorstand der Ge-
meinde Erzhausen.
(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages für einen PKW-Stell-
platz beträgt 15.000,-- Euro, die Höhe des zu zahlenden Geldbetra-
ges für einen Fahrradabstellplatz beträgt 7.500.-- Euro.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, 
wer entgegen
- § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, errichtet, ohne Garagen, Carports 
oder Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit herge-stellt zu 
haben
- § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen 
oder sonstigen Anlagen vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten 
Mehrbedarf an geeigneten Garagen, Carports oder Stellplätzen und 
Abstellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie 
in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000,-
- Euro geahndet werden.
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) findet in seiner 
jeweils gültigen Fassung Anwendung.
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
OwiG ist der Gemeindevorstand.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebau-
ungsplänen bleiben unberührt.

Erzhausen, 02. 06. 2021
Der Gemeindevorstand
Gez. Lange 
(Bürgermeisterin)
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Anlage zur Stellplatzsatzung (§ 4 Abs. 1) 
 

 
Stellplatzbedarf und Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder 

 
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze für 

PKW 
hiervon 
für Be-su-
cher/in-
nen in % 

Zahl der Abstellplätze für 
Fahrräder 

 
1 
 

 
Wohngebäude 

1.1 Wohngebäude und sonstige 
Gebäude mit bis zu 2 Woh-
nungen 

Unter 55 m² Wohnungs-
größe 1,0  je Wohnung 

 2 je Wohnung 

Ab 55 m² Wohnungsgröße 
1,5  je Wohnung 

 3 je Wohnung 

1.2 Wohngebäude und sonstige 
Gebäude mit mehr als 2 
Wohnungen 

Unter 55 m² Wohnungs-
größe 1,0  je Wohnung 

10 2 je Wohnung 

Ab 55 m² Wohnungsgröße 
1,5  je Wohnung 

 3 je Wohnung 

1.3 Wochenend- und Ferienhäu-
ser 

1,5  je Wohnung  3 je Wohnung 

1.4 Kinder-, Jugend-, Schülerin-
nen- und Schülerwohn- und  
–freizeitheime 

1 je 10 Betten, jedoch  
mindestens 2 Stpl. 

50 1 je 3 Betten 

1.5 Studentinnen-, Studenten-, 
Schwestern- und Pfleger- so-
wie Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerwohnheime 

1 je 3 Betten 10 1 je Bett 

1.6 Senioren- und Behinderten-
wohnheime 

1 je 4 Betten, jedoch  
mindestens 3 Stpl. 

10 1 je 3 Betten 

1.7 Asylbewerberwohnheime 
und -unterkünfte 

1 je 4 Betten, jedoch  
mindestens 3 

 1 je 2 Betten 

 
2 
 

 
Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 
allgemein 

1 je 30 m² Nutzungsfläche 20 1 je 30 m² Nutzungsfläche 

2.2 Räume mit erheblichem Be-
sucher/innenverkehr (z.B. 
Schalter-, Abfertigungs- oder 
Beratungsräume, Postfilia-
len, Arztpraxen) 

1 je 20 m², jedoch mindes-
tens 3 Stpl. 

75 1 je 30 m² Nutzungsfläche 

 
3 
 

 
Verkaufsstätten (zum Begriff Verkaufsnutzungsfläche siehe Ziff. 11.2) 

3.1 Läden, Geschäftshäuser und 
Kaufhäuser 

1 je 35 m² Verkaufsnut-
zungsfläche, jedoch mind.  
2 je Laden 

 1 je 50 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

3.2 Einzelhandelsbetriebe, Su-
permärkte (bis 800 m² Ver-
kaufsnutzungsfläche) 

1 je 20 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

 1 je 50 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

3.3 Großflächige Handelsbe-
triebe, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und Ein-
kaufszentren (ab 800 m² Ver-
kaufsnutzungsfläche) 

1 je 50 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

 1 je 100 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

3.4 Kioske und Imbissstände 1 je 35 m² Verkaufsnutz-flä-
che, jedoch mindestens  
2 Stellplätze 

 1 je 35 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 
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Anlage zur Stellplatzsatzung (§ 4 Abs. 1) 
 

 
Stellplatzbedarf und Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder 

 
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze für 

PKW 
hiervon 
für Be-su-
cher/in-
nen in % 

Zahl der Abstellplätze für 
Fahrräder 

 
1 
 

 
Wohngebäude 

1.1 Wohngebäude und sonstige 
Gebäude mit bis zu 2 Woh-
nungen 

Unter 55 m² Wohnungs-
größe 1,0  je Wohnung 

 2 je Wohnung 

Ab 55 m² Wohnungsgröße 
1,5  je Wohnung 

 3 je Wohnung 

1.2 Wohngebäude und sonstige 
Gebäude mit mehr als 2 
Wohnungen 

Unter 55 m² Wohnungs-
größe 1,0  je Wohnung 

10 2 je Wohnung 

Ab 55 m² Wohnungsgröße 
1,5  je Wohnung 

 3 je Wohnung 

1.3 Wochenend- und Ferienhäu-
ser 

1,5  je Wohnung  3 je Wohnung 

1.4 Kinder-, Jugend-, Schülerin-
nen- und Schülerwohn- und  
–freizeitheime 

1 je 10 Betten, jedoch  
mindestens 2 Stpl. 

50 1 je 3 Betten 

1.5 Studentinnen-, Studenten-, 
Schwestern- und Pfleger- so-
wie Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerwohnheime 

1 je 3 Betten 10 1 je Bett 

1.6 Senioren- und Behinderten-
wohnheime 

1 je 4 Betten, jedoch  
mindestens 3 Stpl. 

10 1 je 3 Betten 

1.7 Asylbewerberwohnheime 
und -unterkünfte 

1 je 4 Betten, jedoch  
mindestens 3 

 1 je 2 Betten 

 
2 
 

 
Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 
allgemein 

1 je 30 m² Nutzungsfläche 20 1 je 30 m² Nutzungsfläche 

2.2 Räume mit erheblichem Be-
sucher/innenverkehr (z.B. 
Schalter-, Abfertigungs- oder 
Beratungsräume, Postfilia-
len, Arztpraxen) 

1 je 20 m², jedoch mindes-
tens 3 Stpl. 

75 1 je 30 m² Nutzungsfläche 

 
3 
 

 
Verkaufsstätten (zum Begriff Verkaufsnutzungsfläche siehe Ziff. 11.2) 

3.1 Läden, Geschäftshäuser und 
Kaufhäuser 

1 je 35 m² Verkaufsnut-
zungsfläche, jedoch mind.  
2 je Laden 

 1 je 50 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

3.2 Einzelhandelsbetriebe, Su-
permärkte (bis 800 m² Ver-
kaufsnutzungsfläche) 

1 je 20 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

 1 je 50 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

3.3 Großflächige Handelsbe-
triebe, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und Ein-
kaufszentren (ab 800 m² Ver-
kaufsnutzungsfläche) 

1 je 50 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

 1 je 100 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

3.4 Kioske und Imbissstände 1 je 35 m² Verkaufsnutz-flä-
che, jedoch mindestens  
2 Stellplätze 

 1 je 35 m² Verkaufsnut-
zungsfläche 

Stellplatzsatzung Gemeinde Erzhausen   Seite 5 

 
Stellplatzbedarf und Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder 

 
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze für 

PKW 
hiervon 
für Be-su-
cher/in-
nen in % 

Zahl der Abstellplätze für 
Fahrräder 

 
4 
 

 
Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen 

4.1 Versammlungsstätten von 
überörtlicher Bedeutung (z.B. 
Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen) 

1 je 5 Sitzplätze sowie 1 je 
5 Stehplätze 

 1 je 10 Sitzplätze 

4.2 Sonstige Versammlungsstät-
ten (z.B. Lichtspieltheater, 
Schulaulen, Vortragssäle) 

1 je 5 Sitzplätze  1 je 5 Sitzplätze 

4.3 Kirchen und Versammlungs-
stätten für religiöse Zwecke 

1 je 20 Sitzplätze  1 je 10 Sitzplätze 

 
4.4 

 
Kirchen von überörtlicher Be-
deutung 

 
1 je 10 Sitzplätze 

 
 

 
1 je 20 Sitzplätze 

 
5 
 

 
Sportstätten 

5.1 Sportplätze ohne Besu-
cher/innenplätze (z.B. Trai-
ningsplätze) 

1 je 250 m² Sportfläche  1 je 250 m² Sportfläche 

5.2 Sportplätze und Sportstadien 
mit Besucher/innenplätzen 

1 je 250 m² Sportfläche, zu-
sätzlich 1 je 10 Besu-
cher/innenplätze 

 1 je 250 m² Sportfläche 

5.3 Turn- und Sporthallen 1 je 50 m² Hallenfläche, zu-
sätzlich 1 je 10 Besucher-
/innenplätze 

 1 je 50 m² Hallenfläche, 
zusätzlich 1 je 10 Besu-
cher-/innenplätze 

5.4 Tanz-, Ballett, Fitness- und 
Sportschulen 

1 je 20 m² Sportfläche  1 je 20 m² Sportfläche 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 je 200 m² Grundstücksflä-
che 

 1 je 200 m² Grundstücks-
fläche 

5.6 Hallen und Saunabäder 1 je 5 Kleiderablagen, zu-
sätzl. 1 je 1 Besucher-/in-
nenplätze 

 1 je 5 Kleiderablagen, zu-
sätzl. 1 je 10 Besucher/in-
nenplätze 

5.7 Tennisplätze 4 je Spielfeld, zusätzl. 1 je 
10 Besucher-/innenplätze 

 4 je Spielfeld, zusätzl. 1 je 
10 Besucher-/innenplätze 

5.8 Minigolfplätze 10  10 
5.9 Kegel-, Bowlingbahnen 4 je Bahn  4 je Bahn 
5.10 Bootshäuser und Bootsliege-

plätze 
1 je 5 Boote  1 je 3 Boote 

5.11 Vereinshäuser und –anla-
gen, soweit nicht unter 5.1 – 
5.10 aufgeführt 

1 je 200 m²   
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Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1 Gaststätten, Schank- und 
Speisewirtschaften, Cafes, 
Bistros u.ä. 

1 je 8 m² Nutzungsfläche  1 je 8 m² Nutzungsfläche 

6.2 Vergnügungsstätten, Disko-
theken, Spielhallen, Varietes, 
Spielcasinos, Autom.hallen 

1 je 4 m² Nutzungsfläche 
(sh. Ziff. 11.1) 

 1 je 4 m² Nutzungsfläche 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime 
und andere Beherbergungs-
betriebe 

1 je Gästezimmer, für zuge-
hörigen Restaurationsbe-
trieb Zuschlag nach Nr. 6.1 

 1 je 10 Gästezimmer, für 
zugehörigen Restaurati-
onsbetrieb Zuschlag nach 
Nr. 6.1 

6.4 Jugendherbergen 1 je 10 Betten  1 je 10 Betten 
 
7 
 

 
Krankenhäuser 

7.1 Krankenhäuser, Sanatorien 
und Kuranstalten 

1 je 3 Betten 60 1 je 25 Betten 

7.2 Pflegeheime 1 je 3 Betten 75 1 je 40 Betten 
 
8 
 

 
Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung 

8.1 Grundschulen 1 je 15 Schüler/innen  1 je 2 Schüler/innen 
8.2 Sonstige allgemeinbildende 

Schulen, Berufsschulen und 
Berufsfachschulen 

1 je 15 Schülerinnen, zu-
sätzl. 1 je 10 Schüler/innen 
über 18 Jahre 

 1 je 2 Schüler/innen über 
18 Jahre 

8.3 Sonderschulen für Behin-
derte 

1 je 15 Schüler/innen  1 je 10 Schüler/innen 

8.4 Fachhochschulen, Hoch-
schulen 

1 je 2 Studierende  1 je 3 Studierende 

8.5 Kindergärten, Kindertages-
stätten u. dergl. 

1 je Gruppenraum, jedoch 
mind. 2 Stpl. 

 1 je Gruppenraum, jedoch 
mind. 2 

8.6 Jugendfreizeittreffs u. dergl. 1 je 30 m² Nutzungsfläche, 
jedoch mind. 2 Stpl. 

 1 je 15 m² Nutzungsfläche 

 
9 
 

 
Gewerbliche Anlagen 

9.1 Industrie- und Handwerksbe-
triebe 

1 je 70 m² Nutzungsfläche 10 1 je 70 m² Nutzungsfläche 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze, 
Ausstellungs- und Verkaufs-
plätze 

1 je 100 m² Nutzungsfläche  1 je 100 m² Nutzungsflä-
che 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 je Wartungs- oder  
Reparaturstand 

 1 je 8 Wartungs- oder Re-
paraturstände 

9.4 Tankstellen mit Pflegeplät-
zen 

5 je Pflegeplatz   

9.5 Automatische Kfz-Wasch-
straße 

5 je Waschanlage   

9.6 Kraftfahrzeugwaschplätze 
zur Selbstbedienung 

2 je Waschplatz   
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Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen und 
Kleintierzuchtanlagen 

1 je 2 Nutzungseinheiten  1 je 2 Nutzungseinheiten 

10.2 Friedhöfe 1 je 2.000 m² Grundstücks-
fläche, mindestens jedoch 
10 Stpl. 

 1 je 750 m² Grundstücks-
fläche 

10.3 Museen, Ausstellungs- und 
Präsentationsräume 

1 je 200 m² Nutzungsfläche  1 je 100 m²  
Nutzungsfläche 

 
11 
 

 
Anwendungsbestimmungen 

11.1 Bei der Berechnung der Spielhallen-Nutzungsfläche bleiben Nebenräume außer Betracht (DIN 
277). 

11.2 Verkaufsnutzungsfläche ist die Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Aus-
nahme von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen und Garagen (DIN 277). 

11.3 Soweit als Bemessungsgrundlage Nutzungsfläche oder Verkaufsnutzungsfläche angegeben wird, 
ist die begonnene Einheit maßgebend. 

 
 

Erste Hilfe.

brot-fuer-die-welt.de/
selbsthilfe

Selbsthilfe.



 printdesign24  GmbH ·  Röntgenstraße 15  ·  64291 DA-Arheilgen  ·  Tel. 06151. 78 66 888  ·  info@erzhaeuser-anzeiger.de  ·  www.erzhaeuser-anzeiger.de

Seite 4Mittwoch, 02. Juni 2021

 printdesign24  GmbH ·  Röntgenstraße 15  ·  64291 DA-Arheilgen  ·  Tel. 06151. 78 66 888  ·  info@erzhaeuser-anzeiger.de  ·  www.erzhaeuser-anzeiger.de

Seite 4

Leserbrief
Thema: Flugplatz Egelsbach

nun wissen wir endlich, dass 
der Mensch Wege gefunden 
hat, sich den traum vom Flie-
gen zu erfüllen, was wir mit 
Begeisterung zur Kenntnis 
nehmen sollten. natürlich 
mit mehr toleranz für die paar 
Mitmenschen, die sich diesen 
traum zum hobby  machen.
Weitere thesen eines ellen-
langen Leserbriefs vom 27. 
Mai 2021 zu kommentieren 

halte ich für Zeitverschwen-
dung. Ärgerlich ist nur, dass 
der Verfasser anonym bleibt 
und der Erzhäuser anzeiger 
dies auch noch unterstützt, 
indem er obiges Schreiben 
ohne namensnennung veröf-
fentlicht.

Werner Schiller
Im Heppensee 30
64390 Erzhausen

Egelsbacher Bürgermeister 
empfängt Friedenswanderer
am 5. Juni wird die von den 
naturFreunden Deutschlands 
organisierte Friedenswande-
rung, die am 12. Mai in han-
nover unter dem Motto „Frie-
den in Bewegung“ gestartet 
ist, in Egelsbach erwartet. 
Der Egelsbacher Bürgermeis-
ter tobias Wilbrand  wird die 
teilnehmer*innen am Egels-
bacher naturfreundehaus 
empfangen.  Die  Erzhäuser 
Bürgermeisterin Lange hat 
einen Vertreter angekündigt 
da sie in urlaub ist.
Ziel ist es, viele Menschen zu 
mobilisieren, die gemeinsam 
für eine friedliche Zukunft 

wandern und sich an vielen 
kreativen aktionen beteili-
gen. Die wichtigsten Forde-
rungen sind. Eine globale 
abrüstung – eine atomwaf-
fenfreie Welt – das Verbot von 
rüstungsexporten und eine 
neue Entspannungspolitik.
Die teilnehmer werden gegen 
17 uhr am naturfreundehaus 
eintreffen und dort wird es 
eine Begrüßung unter Betei-
ligung der Friedensinitiative 
Langen und Einhaltung der 
corona-richtlinien geben. 
Weitere informationen gibt 
es unter: www.frieden-in-
bewegung.de

Leserbrief
Fliegen & Freiheit der anderen

in einem Leserbrief pro Flug-
hafen Egelsbach vom 27.5. 
wurde viel über die Freiheit 
persönlicher Entfaltung zum 
ausdruck gebracht. Was für 
mich damit in Zusammenhang 
stehen muss sind rücksicht, 
nächstenliebe und Weitsicht.
und da passt für mich vieles, 
womit der Fluglärm vergli-
chen wurde, nicht: Kinder-
lärm ist etwas ganz anderes, 
und viele Eltern versuchen 
dem trotzdem immer wieder 
Einhalt zu gebieten. Viele 
andere genannte Lärmarten 
sind rücksichtslos oder sogar 
verboten.
Die Lösung kann ja nicht da-
rin bestehen, dass wir sagen: 
Soll doch jeder so viel Lärm 
machen, wie er möchte, soll 
er seine Lust ganz frei ausle-
ben, und sei es im Vollrausch. 
Denn die Freiheit des einen 
hört immer da auf, wo die der 
anderen anfängt. So sollte Zu-
sammenleben funktionieren. 
und nicht so, dass für manche 
Bewohner zu krankmachen-
dem Lärm und abgasen auch 
noch der Ärger über ignoranz 
dazukommt und andere sich 
ganz weggemobbt fühlen 
und wegziehen - wie bereits 
geschehen.
ich weiß nicht, warum Flughä-
fen so nah an Wohngebieten 
liegen müssen. Schützenhäu-

ser und Modellfl ugplätze lie-
gen ja auch außerhalb.
Der Flughafen Frankfurt hat 
sich meines Wissens nach zum 
„Superhub“ gemacht, einem 
Drehkreuz, über das auch vie-
le Maschinen geschleust wer-
den, deren Destination gar 
nicht das rhein-Main-gebiet 
ist. Es winken Einnahmen. 
München hätte diese Kunden 
auch gerne gehabt. Warum 
nicht hahn?
geldgeilheit geht vor Lebens-
qualität. ich war so naiv, dass 
ich mit so etwas nicht rechne-
te, als ich nach Erzhausen zog 
oder im rhein-Main-gebiet 
auf die Welt kam. ich bin erst 
ganz wenig gefolgen, davon 
mal ab hahn und mal sogar 
ab Stuttgart, weil die pas-
sende Maschine dort abhob. 
Was nahe Flughäfen bringen, 
erschließt sich mir so noch we-
niger. und Jobmaschinen sind 
sie auch nicht. Billiglohnjobs, 
so ähnlich wie bei amazon, 
die werden da hauptsächlich 
produziert, andere natürlich 
zerstört. Womit wir beim 
nächsten thema wären, wie 
kurzsichtig und wenig em-
pathisch Konsum oft gelebt 
wird. Das geht auch besser.

Marco Trotta
Goethestr. 7

64390 Erzhausen

Leserbrief
Thema: Flugplatz Egelsbach

in der letzten ausgabe war 
ein Leserbrief abgedruckt, der 
nicht unkommentiert bleiben 
darf. Es geht mir dabei nicht 
um das thema Flugplatz 
Egelsbach (Verzeihung, ‚Flug-
hafen Frankfurt-Egelsbach‘) 
sondern um die ausdrucks-
weise des Schreibers („….mit 
geiferndem Schaum vor dem 
Mund…“). Diese Wortwahl 
ließ mich erschrecken, und ich 
kann sie nur als primitiv und 
pöbelhaft bezeichnen. im wei-
teren Verlauf des Leserbriefes 
lässt sich der Schreiber dann in 
arroganter und schulmeister-
licher art über die Meinung 
des andersdenkenden aus, 

verlangt von ihm toleranz und 
rücksichtnahme und zeigt 
damit, dass und wie sehr er 
selbst höchst intolerant ist.
in unserer Zeit klagen wir 
über zunehmende gewalt in 
unserer gesellschaft. Dabei ist 
bekannt, dass die Verrohung 
der Sprache oft ein erster 
Schritt zu körperlicher gewalt 
ist. und der Leserbriefschrei-
ber scheint mit seinem Stil auf 
bestem Weg dorthin. Es ist der 
schlechteste Weg für ein zivili-
siertes Miteinander.

Jürgen Heitmann
Elbestr. 53

64390 Erzhausen
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Verschiedenes 

10.1 Kleingartenanlagen und 
Kleintierzuchtanlagen 

1 je 2 Nutzungseinheiten  1 je 2 Nutzungseinheiten 

10.2 Friedhöfe 1 je 2.000 m² Grundstücks-
fläche, mindestens jedoch 
10 Stpl. 

 1 je 750 m² Grundstücks-
fläche 

10.3 Museen, Ausstellungs- und 
Präsentationsräume 

1 je 200 m² Nutzungsfläche  1 je 100 m²  
Nutzungsfläche 

 
11 
 

 
Anwendungsbestimmungen 

11.1 Bei der Berechnung der Spielhallen-Nutzungsfläche bleiben Nebenräume außer Betracht (DIN 
277). 

11.2 Verkaufsnutzungsfläche ist die Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Aus-
nahme von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen und Garagen (DIN 277). 

11.3 Soweit als Bemessungsgrundlage Nutzungsfläche oder Verkaufsnutzungsfläche angegeben wird, 
ist die begonnene Einheit maßgebend. 

 
 

„Weltweit Hoffnung 
schenken“

Jugend und Erwachsene der ELKG Weiterstadt 
erlaufen 3000 Euro

(jb) auch wenn das teenager-
Missionstreffen der Liebenzel-
ler Mission in diesem Jahr nur 
online stattfi nden konnte, 
sollte die unterstützung von 
„Weltweit hoffnung schen-
ken“ durch Sponsorenläufe 
nicht ausfallen. in diesem 
Jahr wird damit die arbeit der 
Liebenzeller Mission und ihrer 
einheimischen Partner in Pa-
pua-neuguinea unterstützt. 
in einem trailer heißt es: “Ziel 
ist, Menschen zu helfen, die 
benachteiligt sind und keine 
Lobby haben. So erhalten 
beispielsweise  junge Men-
schen in armensiedlungen  
ganzheitliche hilfe. Vom 16. 
bis 22. Mai beteiligten sich 32 
Läufer und legten aufgrund 

corona als Einzelläufer ohne 
Zuschauer 185 runden von 
880 Metern zurück. Start und 
Zielpunkt war der Erdbeerbe-
trieb graf in Worfelden. an 
der aktion beteiligten sich 
unter anderem Läufer und 
Sponsoren aus Braunshardt, 
Weiterstadt, gräfenhausen, 
arheilgen, Worfelden, groß-
gerau, Erzhausen und Wix-
hausen.  Die initiatoren und 
Jugendpastor Jakob Kress 
freuen sich, dass sie mit den 
erlaufenen 3000 Euro jungen 
Menschen in Papua-neugui-
nea etwas hoffnung schenken 
können.  Mehr infos unter htt-
ps://www.meine-mission.org/
spenden/weltweit-hoffnung-
schenken/.

Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Internet: www.kath-kirche-erzhausen.de

E-Mail: pfarrbuero@kath-kirche-erzhausen.de
Bitte beachten: Teilnahme an den Wochenenden und Feiertagen nur 
mit Voranmeldung im Pfarrbüro bis Do 17 Uhr, Tel. 06103-23542; 
Anmeldung für die Gottesdienste 5. + 6. Juni sowie 2. Juni, Vorabend 
Fronleichnam, im Pfarrbüro bis Mittwoch, 2. Juni, 15 Uhr; an Werk-
tagen liegt Anwesenheitsliste zum Selbst-Eintragen am Eingang aus.

Do, 3. Juni 2021 - Fronleichnam 10 Uhr Maria Königin Festgottesdienst 
im Pfarrgarten; Sa: 18:30 Uhr Maria Königin Euch-Feier

Sonntag, 06. Juni 2021 – 10. Sonntag im Jahreskreis
10 Uhr St. Josef Euch-Feier; 16:30 Uhr Maria Königin Gottesdienst der 
spanischen Gemeinde; Mi: 17:45 Uhr Maria Königin Rosenkranzan-
dacht; 18:30 Uhr Maria Königin Euch-Feier

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt Hauptstraße 8, Telefon 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen

Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist 
nur unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsmaßnahmen mög-
lich. Eine Teilnahme an den Gottesdiensten ist nur mit vorheriger 
Anmeldung im Pfarrbüro, Tel.: 06150-7283, möglich.
Fr: 18 Uhr Ökum. Gebet in der Kirche

Sonntag, 06. Juni 2021
10:30 Uhr Gottesdienst (Änderungen kurzfristig möglich)

RR-Treffen erfragen unter stammleiter@rr-348.de

Ev. Landeskirche Gemeinschaft Weiterstadt
Gottesdienst und Kindergottesdienst unter Einhaltung der vorge-
schriebenen Sicherheitsbestimmungen. Teilnahme für Kinder und 
Erwachsene mit Voranmeldung möglichst bis Fr. 19 Uhr unter fol-
gendem Link: https://elkg.de/anmeldung/ oder telefonisch an Pastor 
Dr. Heinrich Löwen, Tel. 06158/9189939

Sonntag, 06. Juni 2021
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Ökumenisches Gebet
in Erzhausen

(sst) Für den ersten Freitag 
im Juni laden wir herzlich ein 
zum ökumenischen gebet! 
nach wie vor halten wir uns 
dabei an die erforderlichen 
hygiene- und Schutzbestim-
mungen. Das bedeutet, dass 
die teilnehmer name, adresse 
und tel.nr. hinterlassen, im 
Foyer hände desinfi zieren, 
auf abstand achten, nur auf 
den vorgesehenen Plätzen 
sitzen und einen Mund-
nasen-Schutz tragen. auf das 
Singen müssen wir leider noch 

verzichten. aber mit Worten 
und in der Stille wollen wir 
gott unsere anbetung, unse-
ren Dank und unsere Bitten 
bringen. Wir beten für un-
seren ort, für die Menschen, 
die hier leben, und für weitere 
anliegen, die uns bewegen. 
Dazu treffen sich christen aus 
den verschiedenen gemein-
den in und um Erzhausen am 
4. Juni um 18 uhr in der Ev. 
Kirche.
Wir freuen uns über jeden, 
der dazu kommt!

Leserbrief
Thema: Flugplatz Egelsbach

Man gönnt ja jedem seine Vor-
lieben und fl iegt auch selber 
mal in urlaub. aber der Ver-
fasser des Leserbriefes zum 
Flugplatz Egelsbach, aus dem 
letzten Erzhäuser anzeiger, 
hat wohl keine ahnung wo-
von er spricht und hat nicht 
verstanden, dass es um die ge-
sundheit vieler Bürger durch 
massiven Lärm vom Flugplatz 
Egelsbach geht und dieser 
permanent zunimmt. Diesen 
Lärm mit Kindergeschrei und 
rasenmäher zu vergleichen, 
zeugt von unkenntnis und 
geringschätzung seiner Mit-
bürger. Wer das auch immer 
geschrieben hat, kann gerne 
mal einen nachmittag auf 
meiner terrasse verbringen. 
Der Verfasser getraut sich 
nicht seinen namen und seine 
adresse zu veröffentlichen, 
obwohl dies bei Leserbrie-
fen unabdingbar ist, wie mir 
einmal mitgeteilt wurde. 
Wahrscheinlich wohnt er im 
Süden von Erzhausen und wird 
sicher nicht belästigt? Er muss 
aber Flug affi n sein, wie seine 
Kenntnisse und Verachtung 
der gesundheit der Erzhäuser 
Bürger und direkten anlieger 
zum Flugplatz im norden von 
Erzhausen, zeigt. Es gibt ja 
einige bekannte Menschen in 
Erzhausen, die ja gerne selber 
fl iegen und den Verantwort-

lichen des Egelsbacher Flug-
platzes nichts Böses wollen, 
bis hin  zu Personen die in der 
Öffentlichkeit stehen und Ver-
antwortungsvolle Posten inne 
haben. Wer hat den Leserbrief 
wohl geschrieben und musste 
seinen namen nicht nennen? 
Dieser Bürger verlangt mehr 
toleranz aufzubringen und 
ignoriert die Bedürfnisse vie-
ler anderer. Das ist schlicht 
unglaubwürdig und arro-
gant. Warum unterzeichnet 
er seinen Leserbrief nicht und 
outet sich?  als wir in den 80er 
Jahren hier in den norden von 
Erzhausen gezogen sind, gab 
es moderate Flugbewegungen 
und keine vier hubschrauber 
Schulen! Es gehörte auch zum 
Miteinander, achtung und to-
leranz gegenüber Menschen 
zu zeigen, die schon sehr lan-
ge hier leben und denen nun 
sehr viel zugemutet wird. Es ist 
ja nicht nur Egelsbach. Frank-
furt mit amtix kurz, neue icE 
trasse im Westen und die Bahn 
im osten, autobahn, neue 
Baugebiete usw. kommen hin-
zu. Das ist pure rücksichtslo-
sigkeit des artikel Verfassers, 
der sich wagt auf toleranz und 
respekt zu pochen.

Franz Josef Kessler 
Dreieichring 22

64390 Erzhausen
Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

•  Fenster und Türen
•  Garagentore
•  Rolläden
•  Markisen
•  Smarthome
•  Sicherheitstechnik

„Wir schaff en Atmosphäre 
zum Wohlfühlen“

volz-darmstadt.de

 06150 / 123 13    0151 / 72 500 777
Inh. Anna Pabst, Erzhausen

TAXIHOLLEY
...flexibel und zuverlässig

Abbruch- und Erdarbeiten
Pancrazio Infantino

 
◆  Abbruch  ◆  Erdaushub  ◆  Kanalbau  ◆  Zisternenbau  ◆  Pflasterarbeiten

◆  Entkernungen  ◆  Entrümpelungen  ◆  Containerdienst

64291 Darmstadt  ◆  Telefon 0 61 51 - 37 43 08
Mobil 0171 - 214 71 61  ◆  E-Mail infantino@t-online.de

Gemeinsam mit Ihnen schützen wir die Lebens-
räume bedrohter Tierarten weltweit.
Mehr Infos: wwf.de
Spendenkonto: DE06 5502 0500 0222 2222 22
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Empfehlungen vom 27.05. - 09.06.2021

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

Schweinebraten
aus der Keule 100 g 0,99 €
Brustkern 100 g 1,09 €
Eiermortadella 100 g 1,19 €
Pizzafleischkäse 100 g 1,29 €
Feine Salami           100 g 1,89 €

Freitag 4.06. + Samstag 5.06.
bleiben unsere Geschäfte geschlossen

www.kuehnen-gmbh.de

Notdienst von Sa. 7 Uhr bis So. 21 Uhr!
 0171 9065438

Wir beraten 
    Sie gerne!

Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen

Telefon 0 61 51 37 63 22
Telefax  0 61 51 37 63 28

AUTOAUTO
 BRUST BRUST

Ihre Meisterwerkstatt
für alle Marken

und für alle Fälle !

Guerickeweg 3 und 6
64291 Darmstadt
Tel: 06151-3967597
Fax: 06151-370326

Professionell

Fortschrittlich

Persönlich

Hochwertig

Schnell

Preiswert

LEISTUNGSPROFIL
• Elektrik / Elektronik
• Fahrzeugdiagnose
• Stoßdämpfer
• Unfallinstandsetzung
• Auspuff /

Rußpartikelfi lterauto·brust.de

• Achsvermessung
• Anhängerkupplungen
• Licht
• HU / AU

• Karosserie
• Klimatechnik
• Reifenservice
• Glasservice

HU / AU für alle Marken und Baujahre.

• Bremsen
• Ölwechsel
• Inspektion
• Abschleppdienst
• Ersatzwagen
• uvm.

Prinz-georg garten und Palais

(rm) Unweit des Darmstädter 
Residenzschlosses am Rande 
des Herrngartens gelegen, 
versetzt die, nach Prinz Georg 
Wilhelm, dem Lieblingssohn 
Landgraf Ludwigs VIII. von 
Hessen-Darmstadt, benannte 
Barockanlage den Besucher 
in längst vergangene Zeiten. 
Hohe Mauern umschließen 
den im 18. Jahrhundert ent-
standenen Lustgarten, der 
sich bis heute seine barocken 
Strukturen und seine private 
Atmosphäre erhalten konnte.
Das gleichnamige Palais be-
herbergt die Großherzoglich-
Hessische Porzellansammlung, 
dem es  auch seinen Rufna-
men „Porzellanschlösschen“ 
verdankt. 

Bereits im Jahre 1908 machte 
von Großherzog Ernst Ludwig 
von Hessen und bei Rhein den 
über Jahrhunderte gewach-
senen Besitz der fürstlichen 
Familie der Öffentlichkeit 
zugänglich. Einen Schwer-
punkt bilden die keramischen 
Erzeugnisse der hofeigenen 
Manufaktur Kelsterbach so-
wie der in der Region gele-
genen Manufakturen Höchst 
und Frankenthal. Mit Meißen, 
Nymphenburg, Sèvres, Wien 
und St. Petersburg sind wei-
tere bedeutende Manufaktu-
ren vertreten. So gewährt die 
Sammlung mit über 4000 Ob-
jekten aus Fayence, Steingut 
und Porzellan einen Überblick 
über die künstlerische Ent-

wicklung der europäischen 
Keramik von ihren Anfängen 
bis zum ausgehenden 19. Jahr-
hundert.
Geöffnet (bis auf Weiteres) 
Freitag bis Sonntag, 10 – 17 
Uhr. Der Besuch ist mit vor-
heriger Anmeldung möglich. 
Die Reservierung kann per 
E-Mail unter info@porzellan-
museum-darmstadt.de bzw. 
telefonisch Freitag bis Sonn-
tag von 10 bis 17 Uhr unter 
06151-713233 erfolgen.  Für 
Kurzentschlossene ist eine 
Terminvergabe vor Ort mög-
lich, wenn die aktuelle Zahl 
der Besuchenden es zulässt.

Eintritt 5,- Euro
Ermäßigte 3,- Euro

Foto: Copyright Lufft@Blitzwerk.de

Zubereitung für 2 Portionen:
Zunächst den Spargel waschen, sorgfältig schälen 
und die Enden abschneiden. Danach den Spargel 
in Salzwasser mit 1 TL Butter und einer Prise Zu-
cker je nach Stärke mind. 10 Minuten kochen. Den 
Spargel aus dem Kochwasser nehmen, beiseite 
stellen und gut abtropfen lassen.

In der Zwischenzeit den Spinat waschen und da-
nach 1 Minute blanchieren. Nach dem Blanchieren 
den Spinat abschrecken und gut abtropfen lassen.

Die abgezogene Schalotte in Butter andünsten, 
den abgetropften Spinat dazugeben und alles 
zusammen 1 bis 2 Minuten dünsten.

Als nächstes den Spinat in eine gut eingefettete 
Form geben, den Spargel darauf legen und mit 
dem Blauschimmelkäse-Scheiben bedecken. Den 
Backofen auf 225 Grad vorheizen und das Spargel-
Spinat-Gratin 15 Minuten im mittleren Einschub 
gratinieren.

Genießen Sie dieses herzhafte Gericht mit ofen-
warmen Stangenweißbrot und einem leichten 
Weißwein.

Fo
to

: F
re

ep
ik

Gratinierter Spargel mit Spinat

Zutaten (2 Portionen)

■ 1 kg Spargel
■ Salz, 1 Prise Zucker
■ 1 EL Butter
■ 400 g Blattspinat
■ 1 Schalotte, etwas Butter
■ 300 g Blauschimmelkäse

in Scheiben

Guten Appetit

150 Jahre MGV Liederkranz 1871 Wixhausen

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
(hr) Für das Jubiläumsjahr 
zum 150-jährigen Vereinsbe-
stehen hatten sich die Sänger 
des ältesten Vereins Wixhau-
sens,  viel vorgenommen. 
Das für den 24. April 2021 
vorgesehene Frühjahrskon-
zert musste allerdings 
– coronabedingt –bereits 
abgesagt werden. Die von 
ministerieller Seite eingestuf-
te Priorität für die Freigabe 
von Veranstaltungen mit 
Gesang in Räumen und mit 
Publikum ist nach bisherigen 
Erfahrungen auch zukünftig 
nicht gerade hoch. Bis dahin 
müssten wohl alle Teilnehmer 
möglichst zweifach geimpft 
oder negativ getestet sein 
oder eine Bescheinigung für 
eine überstandene Covid-
Erkrankung haben. Zudem 

werden öffentliche Veran-
staltungsräume auch noch 
eine ganze Weile nur sehr 
eingeschränkt genutzt wer-
den können. Da nach immer-
hin 5 Monaten nicht einmal 
15 % der Bevölkerung die 
zweite Impfung erhalten hat, 
kann es der Vereinsvorstand 
auch angesichts gegenwär-
tig fallender Inzidenzzahlen 
und teilweise be-stehender 
Öffnungseuphorie nicht ver-
antworten, an der Durchfüh-
rung der weiter geplanten 
Veranstaltungen festzuhal-
ten. Das gilt nicht nur für 
das traditionelle Waldfest, 
das diesmal an zwei Tagen, 
nämlich am 12. und 13. Juni 
stattfi nden sollte, sondern 
auch für die Busfahrt nach 
Dresden im September und 

leider auch für das Jubiläums-
konzert am 06. November im 
Bürgermeister-Pohl-Haus mit 
dem Wixhäuser Kinder- und 
Jugendchor, dem Frauenchor 
WiDaNoVo, dem gemischten 
Chor SurpriSing und dem 
mit uns schon viele Jahre 
befreundeten Männerchor 
aus unserer Schwesterstadt 
Graz. Ein Chorkonzert dieser 
Dimension würde dem beson-
deren Anlass in keiner Weise 
gerecht, wenn es vielleicht 
nur in einem überwiegend 
leeren Saal mit maximal 100 
Besuchern und eventuellen 
weiteren Einschränkungen 
stattfi nden könnte. Auch setzt 
es für alle teilnehmenden 
Vereine eine angemessene 
Vorlaufzeit zum Einüben der 
Chorliteratur voraus. Wann 

dies in Räumen wieder mög-
lich sein wird, ist noch völlig 
unklar. Das Jubiläumskonzert 
soll daher erst im November 
2022 stattfi nden. Für die Wie-
deraufnahme der Chorproben 
nach der Zwangspause von 
bislang 7 Monaten ist es ab-
gesehen von behördlichen 
Vorgaben nach unserer Vor-
stellung wünschenswert, dass 
alle Teilnehmer geimpft sind.  
Ob die Proben dann schon in 
der Alten Schule stattfi nden 
können oder sicherheitshalber 
wie zuletzt mit Abstand in der 
uns von der Familie Philipp 
Frey zur Verfügung gestell-
ten gut belüftbaren Scheune, 
bleibt abzuwarten. Wir hof-
fen aber, dass dies wenigstens 
noch vor Ablauf des Sommers 
möglich ist. Angesichts die-
ser Unwägbarkeiten hat der 
Vorstand auch den Auftritt 
beim Weihnachtsmarkt der 
Aumühle abgesagt. Nur an 
dem Termin am Totensonn-
tag auf dem Friedhof wird 
voräufi g festgehalten. Über 
die üblicherweise im August 
stattfi ndende Radtour wird 
zu gegebener Zeit kurzfristig 
entschieden.

KOMBI-ANGEBOT
DIESE RECHNUNG GEHT AUF

Erscheinen Sie mit Ihrer Anzeige
in allen 3 Ausgaben

- Erreichen Sie 33.000 Haushalte in Arheilgen, Wixhausen, 
Kranichstein, Erzhausen, Gräfenhausen, Schneppenhausen, 
Braunshardt, Weiterstadt und Riedbahn

- Anzeige schwarz/weiß, mm-Preis/1-spaltig 1,78 Euro*
- Anzeige farbig, mm-Preis/1-spaltig  1,90 Euro*

*Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.

VIELSEITIG WERBEN !

®
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Horst hilft
Technische Dienstleistungen für 
Se   nioren im Appartement, in der 
Wohnung und im Haus (PC, Inter-
net, Telekommunikation, Audio/
Video, Kleinreparaturen, Service-
ar beiten)
Horst Heckmann
Telefon 0 6151/ 9716 84
E-Mail: horst-hilft@gmx.de

 ENTRÜMPLUNG
 und ENTSORGUNG

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell - sauber - faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein (auf Wunsch auch 
mit kompletter Endreinigung)
Fachgerechte Entsorgung in 
den entsprechenden Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-9619182

IBC GUSSHEIZKESSEL (GK) 
für Holz, Kohle und Pellets. 
Robust & effi zient. Bis zu 
4.800 Euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

 ☎ 03632-667470

 VERSCHIEDENES

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pfl an-
zungen und Pfl ege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pfl asterarbeiten – 
Natursteinpfl aster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

Bau- und Firmenschilder
Fahrzeugbeschriftung, Siebdruck-
Aufkleber, Schaufenster- und Fas-
sadenbeschriftung, preiswert von
Meisterbetrieb A. Kegel
Telefon 0 6151/89 97 75
Fax 0 6151/ 89 34 52

Sie suchen eine zuverlässi-
ge Firma? Wir sind ein Klein-
unternehmen seit dem Jahr 
2000 und führen Hausmeister-
tätigkeiten, Reinigungs- und 
Renovierungsarbeiten durch. 
Wir bieten auch Betreuung 
und Einkaufshilfe an. Unsere 
Kunden sind sehr zufrieden 
und wir haben faire Preise. Wir 
arbeiten vor allem mit Immobi-
lien, Kindergärten, Praxen ect. 
Natürlich auch für Privatleute.

 ☎ 0175-8489067 
Rapana, 

Firma Piccobello-Sauber

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pfl asterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

 FAHRZEUGE
KFZ-ANKAUF

FAIRE PREISE
SOFORT BARGELD

PKWs · Busse
Geländewagen
Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder 
Anhänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel

Unfallwagen · Baujahr 
km-Stand · Zustand egal

Alles anbieten!
Telefon 06158-608 69 88 

oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0163-3145555

 BETREUUNG
 und PFLEGE

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

 RUND UMS HAUS

 GASTRONOMIE

 STEUERN 
 und FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.

christina Bassenauer 
Steuerfachwirtin 

Din77700-zertifi zierte 
Beratungsstelle 

Trinkbornstraße 21 
64291 Darmstadt-Wixhausen 

 ☎ 0 61 50 99 07 14
christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

 SCHNÄPPCHENMARKT

Büro: Siemensstraße 6 • 64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 8 70 66 30 • Fax: 0 61 51 - 8 00 98 89

Betreuung • Beratung • Pfl ege

Unser Team 
bietet Ihnen 

liebevolle und 
fachgerechte 

Betreuung 
in Ihrer 

vertrauten 
Umgebung.

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

Auch defekt. Husqvarna oder 
Stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
Bitte alles anbieten, auch Bau-
stellengeräte.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

Erfahrener Fliesenleger 
verlegt Fliesen auch großfor-
matige Fliesen, Platten und 
Mosaik.
Fliesenverlegung Robert

 ☎ 0157-50389907

 IMMOBILIEN/GRUNDSTÜCKE

Ruhiges Ehepaar sucht 1-2 
Familienhaus/Bungalow 
zum Kaufen im Raum Darm-
stadt, Weiterstadt, Wixhau-
sen, Erzhausen, Gräfenhausen 
und Umgebung. Gerne auch 
im Gewerbemischgebiet.

 ☎ 0163-7591199

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Suche Haus, Wohnung oder 
Grundstück zum kaufen, nur 
von Privat. Bitte alles anbieten.

 ☎ 0173-3087449

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpfl ege, Baumfällung, 
Bepfl anzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
Fax: 06151-7875282

E-Mail: gala.roni44@gmail.com

Jetzt auch Speisen zum Abholen!

Fr. + Sa. von 17.00 – 20.00 Uhr

So. 11.30 – 14.00 Uhr &  
17.00 – 20.00 Uhr 

mit Sonntags-Special
(Bestellung bis 19.30 Uhr möglich)

Tel. 06150 / 7104
Friedrich-Ebert-Str. 34, Erzhausen

Speisekarte unter 
www.zum-alten-euler.de

NEU!

Jetzt auch Speisen zum Abholen!

Fr. + Sa. von 17.00 – 20.00 Uhr

So. 11.30 – 14.00 Uhr &  
17.00 – 20.00 Uhr 

mit Sonntags-Special
(Bestellung bis 19.30 Uhr möglich)

Tel. 06150 / 7104
Friedrich-Ebert-Str. 34, Erzhausen

Speisekarte unter 
www.zum-alten-euler.de

NEU!

Catering • Gasthaus • Pension

FOTOATELIER
FOTOTECHNIK STRECKER
DA-Kranichstein – EKZ am See

Tel.: DA-893571
Digitale Fotos am automaten 
sofort drucken und mitnehmen

Portraitaufnahmen 
Familienaufnahmen

Passfotos/Bewerbungsfotos
biometrisch und digital
Kopien - Plots + Scans
SW + Farbe und in den

größen a4 - a0
Bitte telefonisch Termin

vereinbaren!

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pfl asterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste
Anfahrt u. Beratung kostenlos

Inh. Murat Aksoy
 ☎ 0163-2855212 oder 

06150-83190
E-Mail info@pro-natur.net

Erwerbslosenrentner sucht 
1 Zi-WHG, in Arheilgen, mit 
DU/WC, nur schriftliche Ange-
bote an den Verlag.

 � K 1297

HairSalone da Tina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
      Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

 FRISUR/KOSMETIK

 KÖRPER u. GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 Arheilgen

Neue Nummer: 06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!
Alle Kassen und Privat!

AUCH WÄHREND COVID-19
ZUR THERAPIE ZUGELASSEN!

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

 ANTIQUITÄTEN

Spanferkel
all you can eat ab 18 Uhr

jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat
für Juni 2.6. und 16.6.
für Juli 7.7. und 21.7.

für August 4.8. und 18.8.
für September 1.9. und 15.9.

Gaststätte 
Arheilger Mühlchen

Würzburger Str. 56
64291 Darmstadt

Anmeldung erbeten
 ☎ 06151-373057

Kaufgesuch

Junge Familie (0 J, 31 J, 32 
J) sucht Eigenheim zum 
Kauf in Arheilgen >120m2 
Wohnfl äche, Garten, gerne 
Renovierungs- /Sanierungs-
bedürftig, bis 500.000 Euro, 
gerne auch Baugrundstücke 
anbieten. Wir möchten die 
Immobilie zu unserem zu Hau-
se machen und mit unserer 
wachsenden Familie beleben.
Finanzierung gesichert.

 ☎ 0176-66810027

Ihr Partner im Service 
für Elektroinstallation und 

Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst

ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

 ☎ 06151-606810
www.atekgmbh.de

Med. Fußpfl ege 
natürlich vom Podologen
Peter Sauerwein, Podologe
Staatl. geprüft und anerkannt
tel. Vereinb. 06151 – 23 061

Albrechtstraße 1, Arheilgen 
(Eingang bei Tatenkraft Ergotherapie)

Sie möchten Ihre 
Immobilie vermieten 

oder verkaufen?
Rufen Sie uns an!

Fachkompetenz und 
Erfahrung für Ihre Immobilie.

Familie mit Kindern sucht 
Haus zur Miete, ab 01.09. 
oder später.

 ☎ 0176-41998255

 STELLENMARKT

Lagermitarbeiter/-in
gesucht (Vollzeit/Teilzeit)

für das Packen und
Versenden von

Lebensmitteln/Grillprodukten
Ort: Rudolf-Diesel-Str. 22, 

64331 Weiterstadt
Bewerbungen bitte an:

 � merth@fruteg.de

Vertriebsmitarbeiter/-in
gesucht (Vollzeit/Teilzeit)

Vertriebs-Innendienst,
Springertätigkeiten

Ort: Rudolf-Diesel-Str. 22, 
64331 Weiterstadt

Bewerbungen bitte an:
 � merth@fruteg.de

Yesterday hat endlich
Betriebsferien!

Vom 31.05. bis 20.06.2021. Ab 
Montag, den 21.06.21 bin ich 
wieder anwesend. Bis dahin! 
Glück auf, bleiben Sie gesund!

Klaus Born
Messeler Str. 9

64291 Da.-Arheilgen
06151-1528880
0170-1890098

1-Zimmer Wohnung, 30m², 
Balkon, Kochnische, Nasszelle 
310,- Euro + NK + KT.

 ☎ 06150-7242

Verputzen Innen und Au-
ßen, Maler- und Ausbes-
serungsarbeiten, Fliesen, 
kunstvolle Mosaikarbeiten, 
tapezieren, Garten, durch 
tüchtigen, zuverlässigen 
Handwerker.

 ☎ 0157-36063589

printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 Darmstadt

AUSTRÄGER
gesucht !

ERZHAUSEN

Jetzt bewerben
unter: 
06151 - 78 66 800
info@printdesign24.de

®

Tiefgaragenplatz zu ver-
mieten in Kranichstein K6, 
60,- Euro monatlich.

 ☎ 06151-76485

1,5-Zi-Wohnung zu vermie-
ten, Kü., Bad, großer über-
dachter Westbalkon, ca. 52 
qm, in Wixhausen ab 1.8.2021 
zu vermieten. Nettokaltmiete 
680 Euro plus NK. Moderne 
Ausstattung, speziell schall-
gedämmt, Fußbodenheizung. 
Zuschriften unter (Chiffre).

 � K 1298

Gute Seele zur Pfl ege ei-
nes alten Herrn gesucht! 
Für unseren Vater, Pfl egestu-
fe 4, wohnhaft in Arheilgen, 
suchen wir zum baldmöglichs-
ten Zeitpunkt eine Pfl egebe-
treuung und Haushaltshilfe 24 
Stunden in Teilzeit. 

 ☎ 0163-7269915

Suche Putzhilfe, 14-tägig, 
ca. 2 Stunden in Arheilgen 
suche ordentliche und verant-
wortungsvolle Person, die alle 
zwei Wochen für ca. 2 Stun-
den in Arheilgen, Nähe FCA, 
in Privathaushalt putzt.

 ☎ 0176-41537319

Achtung Achtung Sammler 
kauft Pelze Nerze aller Art Silber 
Uhren aller Arten Schallplatten 
Nähmaschinen Schreibmaschi-
nen Bernstein Münzen Zinn Blei-
kristall Ferngläser Perücken Tep-
piche Bilder Ölgemälde Möbel 
Porzellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck Gardinen Pup-
pen  Orden Figuren komplette 
Nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold Goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung 
zahle Bar vor Ort täglich von 
7:30-20:30 Uhr gerne auch am 
Wochenende

 ☎ 069-27146025

Verkauf 3,5 Zimmer Woh-
nung in Kranichstein mit 2 
Balkonen und TG-Platz Sehr 
praktisch geschnittene und 
schöne 3,5-Zimmer Wohnung 
mit 2 Balkonen und TG-Platz, 
8. OG, in Kranichstein. Frei 
zum 01.08/01.09.2021. Kauf-
preis 270.000 EUR.
elvira.waechter@gmail.com

Büroraum gesucht Als ru-
higer „Schreibtisch-Arbeiter“ 
suche ich nach Möglichkeit 
zum 1.7.21 einen ruhigen und 
kostengünstigen Büroraum, 
bevorzugt in Arheilgen, Kra-
nichstein oder Bürgerpark-
viertel. Kein Kundenverkehr 
oder Ähnliches. Ich freue mich 
auf Ihre Nachricht!

 ☎ 0176-50285935

ARHEILGER- 
POST.DE 

Haushaltshilfe in Arheil-
gen gesucht Wir suchen eine 
zuverlässige und gründliche 
Haushaltshilfe vormittags an 
2 Tagen/Woche (jeweils 4-5 
Stunden) auf 450 Euro Basis.
Wir freuen uns auf Ihren An-
ruf!

 ☎ 0160-96049000

HAP Dienstleistungen
Glas und Gebäudereinigung
Sonderreinigung, Unterhalts-
reinigung, Glasreinigung und 
Wintergarten, Teppichreini-
gung, Polsterreinigung, Fahr-
zeug Innenraumreinigung, 
Privathaushaltsreinigung.

 � Hap-dienstleistung@
outlook.de

 ☎ 0176-31710501 oder
06151-2766074

Ich kaufe und
zahle Höchstpreise

für Pelze aller Art, Nähmaschi-
nen, Silberbestecke, Schreib-
maschinen, Puppen, Krüge, 
Bilder, Perücken, Alt- und 
Bruchgold, Gardinen, Porzel-
lan, Uhren, Möbel, Bleikristall, 
Teppiche, Ferngläser, Orden, 
Zinn, Münzen, Perlen, Leder- 
und Krokotaschen, Eisenbah-
nen, Kleider, Messing, Gobe-
linbilder, komplette Nachlässe 
und Haushaltsaufl ösungen. 

Kostenlose Beratung und
anfahrt sowie Werteinschät-

zung. Zahle höchstpreise!
Barabwicklung.

Täglich von Mo. bis So. von 
7.30 Uhr bis 21 Uhr erreichbar.

Tel. 069/98970149
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Trauer- und 
Familienanzeigen 

in Ihrem 
ERZHÄUSER 
ANZEIGER

Telefon 

DA - 78 66 888

 info@bachmann-bestattungen.de

Bahnstr. 182A

 FREUDIGE EREIGNISSE

Wir begleiten Sie von 
der ersten Minute an.

Kaspar
Bestattungen

Pietät Sebastian Kaspar
Gräfenhäuser Str. 4a  l  64390 Erzhausen  l  T. 06150-5451166  

info@kaspar-bestattungen.de  l  www.kaspar-bestattungen.de

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges.
(Franz von Assisi)

tief erschüttert erfuhren wir vom tod unseres langjährigen Vorstandskollegen
und Ehrenmitgliedes

Manfred Klutzny
Der Vorstand und die Mitglieder des hundevereins Erzhausen nehmen abschied 
von Manfred, der immer mit viel Engagement zum Wohle des Vereins beigetragen
hat. Seinen humor und seine herzlichkeit werden wir alle sehr vermissen.

in diesen schweren Stunden des abschieds sprechen wir der Familie Klutzny
unsere tiefste anteilnahme aus und möchten auf diesem Wege unser herzlichstes
Beileid bekunden. 

Mit stillem gruß,
auch im namen aller Mitglieder des 
HV Erzhausen
Der Vorstand

Leserbrief

Heute schon an Morgen denken?
Glasfaseranschluss – Erzhausens Weg in die Zukunft!

Liebe Erzhäuser, was hat uns 
die corona Pandemie deutlich 
aufgezeigt, Deutschland ist in 
vielen Bereichen immer noch 
ein digitales Entwicklungs-
land, unglaublich aber wahr! 
als Beispiel nennen möchte 
ich meine ehrenamtlichen 
Bemühungen für ca. 40 Per-
sonen, aus dem Kreise der 
Mitgliedschaft der Senioren 
union der cDu, die registrie-
rungen für corona impftermi-
ne online durchzuführen um 
dann nach der terminvergabe 
die benötigten 7-8 Seiten Do-
kumente herunterzuladen, 
auszudrucken, namen, adres-
sen implementieren, impfl in-
ge bei Bedarf nach Pfungstadt 
begleiten, da ergaben sich 
überraschende Erkenntnisse! 
Wenn einer eine reise tut, so 
kann er was erzählen, meinet 
einst der deutsche Dichter 
Matthias claudius und glei-
ches gilt für internet-reisen 
im Dunstkreis der deutschen 
Bürokratie. Probleme erkannt 
haben das u.a. auch die Kom-
munen im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg, und weil dem 
so ist soll jetzt die interkom-
munale Zusammenarbeit (iKZ) 
untereinander weiter ausge-
baut werden. Das bleibt nicht 
ohne digitale Konsequenzen 
auf Seiten der Verwaltungen, 
bis Ende 2022 müssen alle 
Verwaltungsleistungen digital 
nutzbar sein! Der politische 
Druck auf die Digitalisierung 

von Verwaltungsleistungen 
wächst kontinuierlich, mit 
dem oZg, neudeutsch dem 
onlinezugangsgesetz – hat 
der gesetzgeber klare Vorga-
ben und Fristen zur Digitalisie-
rung von Verwaltungsleistun-
gen gesetzt.
in kommunaler Verantwor-
tung sollen ca. 540 Dienst-
leistungen künftig digital 
abrufbar sein. Das Ziel ist, 
Leistungen auffi ndbar zu ma-
chen, dass sich nutzer nur ein-
mal registrieren müssen um 
dann alle antragsverfahren, 
egal auf welcher föderalen 
Ebene, nutzen zu können. 
halleluja, hallo aufwachen, 
es tut sich was in Deutschland 
digital, nicht nur homeof-
fi ce, homeschooling, on-
lineshopping sind auf dem 
Vormarsch, auch die digitale 
gesundheits- oder Patiente-
nakte steht bereits vor der 
tür, es gibt kein entkommen, 
die digitale Zukunft hat uns 
bereits eingeholt. und da 
sind wir wieder bei der noch 
offenen glasfaser Quo Vadis 
Frage, benötigen wir, er, sie, 
es, ein glasfaseranschluss im 
haus, im Dorf? 
Diese Frage stellen sich z.Z. 
nicht nur die Mitglieder 
der Senioren union, ich bin 
überzeugt, dass sich viele 
Erzhäuser, seit dem rundbrief 
unserer Bürgermeisterin Frau 
Lange vom 25. März 2021, 
diese Frage auch stellen, ist 
„glasfaser für Erzhausen“ eine 
wichtige Zukunftschance?
Meine klare antwort darauf, 
ja, sie ist es, und wir sollten sie 
bis zum 28.06.2021 unbedingt 
auch nutzen. Wer heute durch 
Erzhausen geht wird feststel-
len können, dass die Beschil-
derung „ich bin dabei!“ eher 
schwach verbreitet ist.   
Per 21. Mai haben sich ca. 17% 
der Erzhäuser für einen glas-
faseranschluss registriert und 
das ist für die erforderlichen 
40% noch nicht gut genug, 

da geht noch was, oder? Bei 
dieser gelegenheit möchte ich 
explizit auch auf die Vorteile 
für hausbesitzer hinweisen, 
sollte ihr haus, ihre Wohnung 
einmal über ein glasfaseran-
schluss verfügen. Es ist ganz 
klar eine investition in die Zu-
kunft, in eine störungsfreiere 
technik, eine klare Wertstei-
gerung der immobilie, nach-
folgende generationen, ihre 
Kinder, Enkelkinder, Käufer, 
werden ihnen einmal dankbar 
sein dafür. Wer sich bis zum 
28. Juni verbindlich entschei-
den kann mit der EntEga 
oder Deutsche glasfaser ein 
hausanschluss zu vereinbaren, 
spart einmalig die anschluss-
kosten über 750 Euro!
Wer noch Beratungsbedarf 
hat, mehr über das thema, 
glasfaser für Erzhausen, er-
fahren möchte, sollte jetzt die 
gebotenen Möglichkeiten für 
eine umfassende aufklärung 
nutzen, die telefon-hotline 
der EntEga (06151-4938616) 
und/oder Dg (02861-8133421) 
bietet sich an. aber ganz be-
sonders erwähnen möchte ich 
das angebot des Fachhändler 
vor ort, Fa. heiMedia (06150-
866580) arheilger Str. 22.
neutraler geht’s m.E. nicht, 
Michael & tim heidler, die 
ausgewiesenen Experten 
wissen was Sache ist, können 
interessenten auf ihre indi-
viduelle Bedürfnisse abge-
stimmt beraten, technische 
unterstützung bieten und das 
ist auch gut so! 
Da war doch noch etwas? Ja, 
richtig „ich bin dabei!“ werde 
mich für einen 400 Mbit/s in-
ternet- und telefon-Festnetz-
Flat anschluss entscheiden! 
hallo zusammen, dabei sein 
und mitmachen, es lohnt sich 
bestimmt und das nicht nur 
für unser Erzhausen!

Rolf Heller
Nördliche Ringstr. 15

64390 Erzhausen

Foto: Privat Rolf Heller

Grüße aus dem schönen Allgäu

Liebe Erzhäuser, manche ken-
nen mich noch, 1986 zog ich 
mit meiner Familie ins allgäu, 
bin also jetzt schon 35 Jahre  
in meiner Wahlheimat Schei-
degg. Manche Erzhäuser, die 
mich kennen, besuchten mich 
schon einige Male. Meine Lei-
denschaften die ich hier voll 
ausnutzen kann ist natürlich 
Bergsteigen, fotografi eren 
und die schöne Landschaft im-
mer wieder neu genießen. ich 
möchte nun einmal im Monat 
1 Bild im Erzhäuser anzeiger 
veröffentlichen um Euch Ein-

drücke der Jahreszeiten um 
Scheidegg zu vermitteln.
Für Fragen und Meinungen 
bin ich unter der E-Mail: 
foto-demmel@t-online.de 
erreichbar.
Der Ort Scheidegg liegt im 
bayerisch-schwäbischen Land-
kreis Lindau, auf 800 meter 
Höhe gelegen, im Dreilände-
reck Deutschland, Österreich 
und der Schweiz als westlichs-
te Erholungsort des Allgäus.

Mit freundlichem Gruß
Edgar Demmel

Das 1. Bild enstand im Mai und zeigt meine Wahlheimat Scheidegg mit den Bergen des Bre-
genzerwaldes und rechts die Damülser Mittagsspitze.              Foto Copyright: Edgar Demmel

… und immer sind da Spuren Deines Lebens.
Erinnerungen, Bilder und Gefühle, der Klang Deines Lachens.
Was wir tief im Herzen tragen, geht nicht durch den Tod verloren.

Wir danken sehr herzlich für die liebevolle Begleitung,
die tröstenden Worte und die persönliche Anteilnahme zum
Abschied von 

Es hat uns sehr bewegt, wie viele Menschen ihr Mitgefühl und 
ihre Wertschätzung ausgedrückt haben. 

Monika Schäfer-Feil,
Dr. Charlotte Feil und Julius Feil
Familie Feil 
Familie Scordialo 
und alle Angehörigen

   
Darmstadt, im Juni 2021

Dr. Elmo Feil
† 28. 04. 2021

Liebe Tugba, lieber Bünyamin,
wenn aus Liebe Leben wird,

bekommt das Glück einen Namen.  

 Elif
27.05.2021 • 53 cm • 3700 g

Endlich bist Du bei uns kleine Prinzessin! 
Wir freuen uns sehr.

Ümit & Tugba, Cengiz & Tina 
Salihan, Tuana & Kian 

Und die stolzen Großeltern: Salih, Serife & Havva

ERZHÄUSER
ANZEIGER
BEI FACEBOOK. 
fb.me/erzhaeuseranzeiger


